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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides

Gemäß §§ 1 und 10 des Landeszustellungsgesetzes
NW (LZG NW) vom 07.03.2006 in der derzeit gültigen
Fassung wird der

Die öffentliche Zustellung erfolgt durch öffentliche Be-
kanntmachung im Amtsblatt des Kreises Viersen.

Der Bußgeldbescheid liegt beim Kreis Viersen, Amt
für Ordnung und Straßenverkehr, Rathausmarkt 3,

Bußgeldbescheid des Amtes für Ordnung und
Straßenverkehr vom 02.03.2011
-Aktenzeichen 03240156481/hö

gegen:
Herrn

Karim Yilmaz
Haydnstr. 3

40822 Mettmann

41747 Viersen, Zimmer 0107 für den Empfänger of-
fen und kann dort vom Empfänger eingesehen wer-
den.

Der Bescheid gilt 2 Wochen nach Veröffentlichung im
Amtsblatt als zugestellt und wird rechtskräftig und voll-
streckbar, wenn nicht innerhalb von 2 Wochen nach
Zustellung Einspruch eingelegt wird.

Viersen, 16.05.2011
Kreis Viersen

Der Landrat
Im Auftrag

gez. Pulter

Abl. Krs. Vie. 2011, S.345
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Benachrichtigung über eine öffentliche
Zustellung

Herrn Andreas Vaas,
wohnhaft Compesstr. 21 in 41066 Mönchengladbach

wird aufgefordert, sich zum Abholen des Bescheides
über Waffenrecht vom 27.04.2011 umgehend zu
melden.

Da der Aufenthalt unbekannt ist, wird der Bescheid im
Wege der öffentlichen Zustellung (§ 1 des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 13.05.1980-GV NW S. 510)
und Nr. 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Landeszustellungsgesetzes (AVVzLZG) vom
04.12.1957 (SMBl. NW 2010) i. V. m. § 15 Abs. 2 des
Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.1952
(BGBl. I S. 379), in der jeweils zurzeit gültigen
Fassung zugestellt.

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung
wird im Amtsblatt des Kreises Viersen veröffentlicht
und gilt zwei Wochen nach Erscheinen als zugestellt.

Der Eigentumsanspruch kann bei der Kreispolizei-
behörde Viersen, in 41747 Viersen, Rathausmarkt 3,
montags - donnerstags während der Zeit von 08:30 -
12:30 Uhr und von 14:00 - 15:30 Uhr, freitags von 08:30
- 12:30 Uhr geltend gemacht werden.

Viersen, 27.05.2011

Der Landrat
als Kreispolizeibehörde

Viersen
Im Auftrag

gez.
Röder
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Bekanntmachung
des Kreises Viersen

Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BImSchG i. V.
m. § 8 Abs. 1 der 9. BImSchV zum Genehmigungs-
verfahren der Firma Tierkrematorium Infinitas
GmbH

Antrag nach § 4 des Gesetzes zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschüt-
terungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) der Firma
Tierkrematorium Infinitas GmbH, Carl- Friedrich-
Benz-Str. 11, 47877 Willich

Die Firma Tierkrematorium Infinitas GmbH beantragte
am 21.03.2011 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG
i.V.m. Nr. 7.12, Spalte 1 der 4. BImSchV zur Errichtung
und zum Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder
Verwertung von Tierkörpern oder tierischen Abfällen
sowie Anlagen, in denen Tierkörper, Tierkörperteile
oder Abfälle tierischer Herkunft zum Einsatz in diesen
Anlagen gesammelt oder gelagert werden in 47877
Willich, Carl-Friedrich-Benz-Str. 11 Gemarkung Willich,
Flur 39, Flurstück 527.
Bei dem Vorhaben handelt es sich im vorliegenden
Fall um die geplante Errichtung und den Betrieb eines
Tierkrematoriums.
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BImSchG öffentlich bekannt gemacht. Die
Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 08.06.2011
bis einschließlich 07.07.2011 an folgenden Stellen
zur Einsicht aus:

Kreisverwaltung Viersen, Zimmer 2243,
Rathausmarkt 3, 41747 Viersen

Montag bis Freitag von       08.30 bis 12.30 Uhr,
Und Montag bis Donnerstag
                                                14.00 bis 15.30 Uhr

Stadt Willich, Technisches Rathaus, Zimmer 11,
Rothweg 2, 47877 Willich

Montag, Dienstag, Donnerstag von
                                                 07.30 bis 16.00 Uhr,
Mittwoch  von
                                                 07.30 bis 17.00 Uhr
Und Freitag von

                     07.30 bis 12 Uhr

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können
schriftlich bei der Kreisverwaltung Viersen oder bei
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der Stadt Willich innerhalb der Einwendungsfrist
vom 08.06.2011 bis 21.07.2011 vorgebracht werden.
Mit Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.
Einwendungen, die auf besonderen privatrechtlichen
Titeln beruhen, sind vor den ordentlichen Gerichten
geltend zu machen (§ 10 Abs. 3 BImSchG).
Die Einwendungen haben neben dem Vor- und
Zunamen (Familiennamen) auch die volle leserliche
Anschrift der Einwender/innen zu tragen. Ein-
wendungen, die unleserliche Namen oder Anschriften
aufweisen, bleiben unberücksichtigt. Darüber hinaus
werden auch nur solche Einwendungen Berück-
sichtigung finden, die erkennen lassen, welches der
Rechtsgüter (z. B. Leib, Leben und Gesundheit oder
Eigentum) die Personen, die Einwendungen erhoben
haben, als gefährdet ansehen.
Desgleichen können gemäß § 17 Abs. 2 Satz 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes NRW
gleichförmige Einwendungen (vervielfältigte,
gleichlautende Texte) unberücksichtigt bleiben, die
nicht auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite
deutlich sichtbar Name und Anschrift des Vertreters
der übrigen Unterzeichner erkennen lassen oder bei
denen der Vertreter keine natürliche Person ist.
Die Einwendungen werden an die Antragstellerin sowie
an die beteiligten Behörden, soweit deren Auf-
gabenbereich von den Einwendungen berührt ist,
weitergegeben. Auf Verlangen der Einwender/innen
werden jedoch deren Namen und Anschrift vor der
Weiterleitung unkenntlich gemacht, soweit diese
Angaben nicht zur ordnungsgemäßen Durchführung
des Genehmigungsverfahrens erforderlich sind.
Der Erörterungstermin wird aufgrund einer Er-
messensentscheidung der Genehmigungsbehörde
nach § 10 Abs. 6 BImSchG, die nach Ablauf der
Einwendungsfrist unter Berücksichtigung des § 12
Abs. 2 i.V.m. § 14 der 9. BImSchV erfolgt, durchgeführt.
Sofern die Genehmigungsbehörde einen Erörterungs-
termin durchführt, wird der Beginn der Erörterung der
Einwendungen bestimmt auf den 09.08.2011, 10.00
Uhr. Die Erörterung ist öffentlich und findet statt in
Kreisverwaltung Viersen, Zimmer 2316,
Rathausmarkt 3, 41747 Viersen. Zu diesem Termin
wird nicht gesondert geladen.

Sofern die Genehmigungsbehörde aufgrund ihrer
Ermessensentscheidung gemäß § 10 Abs. 6
BImSchG keinen Erörterungstermin durchführt, wird
dies öffentlich bekannt gemacht.
Kann die Erörterung nach Beginn des Termins an dem
festgesetzten Tag nicht abgeschlossen werden, so
wird sie unterbrochen und am nächsten und/oder den
folgenden Tagen weitergeführt. Der Termin für die
Weiterführung der Erörterung wird jeweils bei
Unterbrechung der Erörterung an dem Tag, an dem
diese nicht abgeschlossen werden kann, den

Teilnehmern mitgeteilt. Eine weitere besondere
Bekanntmachung erfolgt nicht.
Durch die Teilnahme an dem Erörterungstermin
entstehende Kosten werden nicht erstattet. Es wird
darauf hingewiesen, dass fristgerecht erhobene
Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers
oder von Personen, die Einwendungen erhoben haben,
erörtert werden.

Die Zustellung der Entscheidung an die Personen, die
Einwendungen erhoben haben, kann durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden.

Viersen, 20.05.2011

gez.: Ottmann

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 346
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Bekanntmachung
der Gemeinde Grefrath

Neuaufstellung (Überarbeitung) des Bebauungs-
planes Gr 2 „Westliches Baugebiet“;
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB)

Im Verfahren zur Neuaufstellung des o. a. Be-
bauungsplanes wird die Beteiligung der Öffentlichkeit
durchgeführt. Planungsanlass ist die Einarbeitung
einer Vielzahl von Änderungen und die Bereinigung
von Unklarheiten. Die Tiefe der Bauflächen wird dem
heutigen Standard angepasst.

Die Planunterlagen können in der Zeit vom 14.06. bis
22.07.2011 im Bauamt der Gemeinde Grefrath,
Rathaus Oedt, Johannes-Girmes-Str. 21, Zimmer 8,
während der Dienststunden, und zwar montags von
8:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00
Uhr, dienstags bis donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:30
Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, freitags von 8:00
Uhr bis 12:30 Uhr, eingesehen werden.

Bei der Einsichtnahme besteht Gelegenheit zur
Äußerung und Erörterung.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist
nachstehend abgedruckt.

Grefrath, den 18.05.2011

Der Bürgermeister
gez.: Lommetz

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 368
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

3. Änderungssatzung vom 27.05.2011 zur Satzung
der Stadt Nettetal über Wochenmärkte, Jahrmärk-
te und Volksfeste in der Stadt Nettetal (Marktsat-
zung) vom 14.12.1983  in der Fassung der 2. Än-
derungssatzung vom 23.01.2001

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/
SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch  Artikel 1 des
Gesetzes vom 21.12.2010 (GV. NRW S. 688) hat der
Rat der Stadt Nettetal am 26.05.2011 folgende Sat-
zung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung der Stadt Nettetal über Wochenmärkte,
Jahrmärkte und Volksfeste in der Stadt Nettetal
(Marktsatzung) vom 14.12.1983 in der Fassung der
2. Änderungssatzung vom 23.11.2001 wird wie folgt
geändert:

1.  Im Inhaltsverzeichnis wird § 3 um den Zusatz „ und
Teilnahmebestimmungen“ ergänzt.

2. Die Überschrift zu § 3 wird entsprechend um den
Zusatz „und Teilnahmebestimmungen“ angepasst
und lautet „Standplätze und Teilnahmebestimmun-
gen“.

3. § 3 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

1a) Bewerbungen sind bis zum 30.11. eines jeden
Jahres für das Folgejahr in Schriftform einzu-
rechen. Im Antrag ist anzugeben:

1. die ständige Anschrift des Bewerbers
2. Art und Bezeichnung des Geschäftes so-

wie technische Angaben (Frontlänge, Tiefe,
Höhe und  Anschlusswert in kW). Die Maße
sind einschließlich Vorbauten, Stützen,
Dachüberständen und so weiter anzugeben;

3. bei Verkaufsständen die zum Verkauf vor-
gesehenen Waren;

4. bei Schaustellungen, unterhaltenden Vorstel-
lungen und so weiter Angaben über die Art
der Darbietung und bei Ausspielungen An-
gaben über deren Gewinnsystem.

Erst die schriftliche Zusage berechtigt den
Marktbeschicker zur Inanspruchnahme eines
Standplatzes. Über die Überlassung entschei-
det die Ordnungsbehörde nach sachgerechten

Gesichtspunkten im Rahmen des § 70 der Ge-
werbeordnung in einem neutralen und transpa-
renten Verfahren, insbesondere anhand der Kri-
terien Zuverlässigkeit des Bewerbers und Attrak-
tivität des Angebotes.

4. Aus dem bisherigen § 3 Abs. 1 wird § 3 Abs. 1 b.

5. In § 3 Abs. 2 wird das Wort „Stadtdirektor“ durch
„Bürgermeister“ ersetzt.

6. § 3 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:

Anbieter dürfen Standplätze nicht eigenmächtig be-
legen, austauschen, anderen überlassen oder vor-
zeitig verlassen.

7. In § 3 wird nach Absatz 4 Absatz 5 mit folgender
Fassung neu eingefügt:

    Das Verwaltungsverfahren kann über einen einheit-
lichen Ansprechpartner im Sinne des Gesetzes zur
Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-
Westfalen (EA-Gesetz NRW) abgewickelt werden.
Die § 42 a und §§ 71a bis 71e des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der jeweiligen Fassung finden Anwendung.

8. In § 10 Abs. 1 a wird § 3 Abs. 1 durch § 3 Abs. 1 b
ersetzt.

9. § 10 Abs. 1 b wird wie folgt neu gefasst:

    entgegen § 3 Abs. 4 Standplätze eigenmächtig be
legt, austauscht, anderen überlässt oder vorzeitig

    verlässt,

Artikel II
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 3. Änderungssatzung vom 27.05.2011
zur Satzung der Stadt Nettetal über Wochenmärkte,
Jahrmärkte und Volksfeste in der Stadt Nettetal
(Marktsatzung) vom 14.12.1983  in der Fassung der
2. Änderungssatzung vom 23.01.2001 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung
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nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 27.05.2011

gez.
Wagner

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 370

Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

10. Änderungssatzung vom 27.05.2011 zur
Hauptsatzung der Stadt Nettetal vom 14.09.2005
in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom
09.02.2011

Aufgrund des § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz
2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV
NRW S.666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 21.12.2010 (GV NRW S. 688), hat der
Rat der Stadt Nettetal am 26.05.2011 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel I

1. In der Anlage „Zuständigkeitsregelungen für
Ausschüsse gem. § 13 Abs. 4“ wird in Ziffer 2
unter „Finanzangelegenheiten“ das Wort
„Ausgaben“ ersetzt durch die Wörter
„Aufwendungen und Auszahlungen“.

2. In der Anlage „Zuständigkeitsregelungen für
Ausschüsse gem. § 13 Abs. 4“ wird Ziffer 3 wie
folgt geändert:
„In den Bauleitplanverfahren fasst der Rat den das
Verfahren eröffnenden Aufstellungs- und
beschließenden Feststellungsbeschluss (bei
Flächennutzungsplänen) bzw. den Satzungsbe-
schluss (bei Bebauungsplänen). Die dazwischen

liegenden Entscheidungen zur Beteiligung der
Öffentlichkeit und zur Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden
auf den Ausschuss für Stadtplanung übertragen.
Dies gilt auch entsprechend für sonstige
Satzungsverfahren nach dem Baugesetzbuch
(BauGB).“

3. Die Anlage „Geschäftskreise der
Beigeordneten“ gem. § 19 Abs. 1 S. 3 der
Hauptsatzung wird wie folgt geändert:

(...)

GESCHÄFTSKREIS III - Technische
Beigeordnete

Dezernat III Technische Verwaltung

Fachbereich 61 Stadtplanung mit ÖPNV und
Umwelt, Stadtplanung, Stadtentwicklung und
Steuerung
Fachbereich 63 Bauaufsicht und –beratung,
Untere Denkmalbehörde

NetteBetrieb mit den Geschäftsbereichen
Abwasser, Immobilienmanagement, Tiefbau,
Baubetriebshof und Zentrale Dienste

Baugesellschaft

Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen

Artikel II
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 10. Änderungssatzung zur
Hauptsatzung der Stadt Nettetal vom 14.09.2005 in
der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 09.02.2011
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen der vorstehenden
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 27.05.2011

gez.
Wagner

Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 371
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Bekanntmachung
der Stadt Nettetal

12. Änderungssatzung vom 27.05.2011 zur Satzung der Stadt Nettetal über die Straßenreinigung
(Straßenreinigungssatzung) vom 21.12.1988 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 17.12.2010

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21. Dezember 2010 (GV.NRW. S. 688), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen
(Straßenreinigungsgesetz NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706; SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 30.06.2009 (GV NRW S. 390), der §§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch
30.06.2009 (GV NRW S. 394), hat der Rat der Stadt Nettetal am 26.05.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I
1. Das gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 Straßenreinigungssatzung als Anlage zur Satzung bestehende
Straßenverzeichnis wird wie folgt geändert:

Straßenbezeichnung und –abgrenzung Straßenart u. Anzahl der wöchentl.       Übertragung d.
                 Reinigung        Reinigungspflicht
A (1x)           H (1x)         F (3x)

Stadtteil Lobberich

Graf-Mirbach-Straße                                                        X

Artikel II
In-Kraft-Treten

Die Änderungssatzung tritt zum 01.07.2011 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende 12. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Nettetal über die Straßenreinigung
(Straßenreinigungssatzung) vom 21.12.1988 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 17.12.2010 wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Hinweis:

Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen der vorstehenden Satzung
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Nettetal, den 27.05.2011

gez.
Wagner

Bürgermeister
Abl. Krs. Vie. 2011, S. 373
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Nettetal, 27. Mai 2011

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Am: Donnerstag, 09.06.2011
Um 20:00 Uhr
Im: Ratssaal Eingang A/C des Rathauses
Nettetal, Doerkesplatz 11, 1. OG
Sitzung: 12. Sitzung des Rates

Tagesordnung
Rat

TOP Betreff

Ö  1 Mitteilungen der Verwaltung

Ö  2 Satzung der Stadt Nettetal über die
Festsetzung der Steuersätze für die
Grundsteuern und die Gewerbesteuer in der
Stadt Nettetal ab dem Haushaltsjahr 2011

Ö  3 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der
Geschäftsordnung

N  4 Mitteilungen der Verwaltung

N  5 Anfragen von Ratsmitgliedern gem. § 22 der
Geschäftsordnung

Zu der öffentlichen Sitzung hat jedermann Zutritt.

gez. Wagner
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 374

Bekanntmachung
der Stadt Nettetal
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Bekanntmachung
der Stadt Tönisvorst

Satzung vom 13.05.2011 der Stadt Tönisvorst
über die Festsetzung der Hebesätze für die
Grund- und Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr
2011

Aufgrund
- des § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994
(GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.12.2010 (GV. NRW. S. 688)
- des § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973
(BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des
Gesetztes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)
- des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10. 2002
(BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 08.12.2010 (BGBl. I S. 1768) sowie
- des § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die
Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom
16.12.1981 (GV. NW. S. 732) hat der Rat in seiner
Sitzung am 12.05.2011 folgende Satzung
beschlossen:
§ 1
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das
Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:
1) Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) 225 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)
435 v.H.
2) Gewerbesteuer 435 v.H.
§ 2
Die Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der z.Zt. gültigen Fassung beim Zustandekommen
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich
bekanntgemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss
vorher
beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der
Stadt vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung vom 13.05.2011 der Stadt
Tönisvorst über die Festsetzung der Hebesätze für

die Grund- und Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr
2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15
Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst in der
zur Zeit gültigen Fassung.

Tönisvorst, den 13.05.2011

Der Bürgermeister
gez. Goßen

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 381
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Bekanntmachung
der Stadt Viersen

Bebauungsplan Nr. 277 „Viersener Straße/
Mevissenstraße“ in Viersen-Dülken
- Neubekanntmachung des Satzungsbeschlusses und
rückwirkende Inkraftsetzung -

In der Ratssitzung am 09.09.2008 ist folgender Be-
schluss gefasst worden:

„Der Rat der Stadt beschließt

den Bebauungsplan Nr. 277 „Viersener Straße/
Mevissenstraße“ in Viersen-Dülken als Satzung.

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Dülken zwi-
schen Viersener Straße, Sternstraße und Mevissen-
straße.
Der genaue Verlauf der Grenze des räumlichen Gel-
tungsbereiches ist im Bebauungsplan zeichnerisch
eindeutig festgesetzt und aus dem beigefügten Kar-
tenausschnitt ersichtlich.

Die Planbegründung einschließlich Umweltbericht vom
03.06.2008 ist Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB
zu diesem Bebauungsplan.

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden die
für diesen Bereich geltenden Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 205, 3. Änderung und des Bebau-
ungsplanes Nr. 205-13 „Viersener Straße/Sternstra-
ße“ außer Kraft gesetzt.

Grundlage für diesen Beschluss sind die §§ 7 und 41
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW. 2023),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV.
NRW. S. 380) in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 21.12.2006 (BGBl. I S.
3316).“

Der vorstehende Beschluss des Bebauungsplanes,
Ort und Zeit der Möglichkeit zur Einsichtname sowie
die aufgrund der GO und des BauGB erforderlichen
Hinweise wurden im Amtsblatt Nr. 35 des Kreises Vier-
sen vom 31.10.2008 öffentlich bekanntgemacht. Mit
dem Tage dieser Bekanntmachung trat der Bebau-
ungsplan Nr. 277 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Nach Inkrafttreten hat der Bebauungsplan mit Datum
vom 02.11.2010 eine redaktionelle Ergänzung dahin-
gehend erfahren, dass die Verwaltungsstellen benannt
worden sind, bei welcher die in den Festsetzungen

des Planes in Bezug genommenen technischen Re-
gelwerke eingesehen werden können.

Die redaktionelle Ergänzung lautet wie folgt:

„zu DIN 4109
Die in nebenstehender Tabelle 1 in Zeile 2 in Bezug
genommene DIN 4109, Ausgabe November 1989
- Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nach-
weise -
und das
Beiblatt 1 zur DIN 4109; Ausgabe November 1989 -
Schallschutz im Hochbau; Ausführungsbeispiele und
Rechenverfahren – einschließlich der Berichtigung 1
zur DIN 4109 (August 1992) und die Änderung A1 der
DIN 4109 (Januar 2001) kann bei der Bauaufsicht der
Stadt Viersen (FB 60/II) eingesehen werden.

zu DIN EN ISO 140[-5]
Die in nebenstehender Tabelle 1 in Zeile 7 in Bezug
genommene DIN EN ISO 140-5, Ausgabe Dezember
1998 - Messung der Schalldämmung in Gebäuden und
von Bauteilen;
Teil 5: Messung der Luftschalldämmung von Fassa-
denelementen und Fassaden an Gebäuden - ein-
schließlich deren Berichtigung 1 (Oktober 2008)
ist der Verfahrensakte (Akte 3) des Bebauungsplanes
Nr. 277 als Anhang beigefügt. Die Akte kann beim Fach-
bereich 60/I - Bauleitplanung und Vermessung - der
Stadt Viersen eingesehen werden.“

Der um den vorstehenden Text ergänzte Bebauungs-
plan mit Begründung einschließlich Umweltbericht und
die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4
BauGB wird zu jedermanns Einsicht im Fachbereich
60/I - Bauleitplanung - Viersen, Bahnhofstr. 23, Rat-
haus bereitgehalten, und zwar zu folgenden Zeiten:

montags bis freitags
vormittags von 07.45 bis 12.45 Uhr
montags bis donnerstags
nachmittags von 13.15 bis 17.00 Uhr

Über den Inhalt des Planes, die Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und die zusammenfassen-
de Erklärung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV.
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21.12.2010 (GV. NRW. 2010 S. 688) sowie der §§ 215
und 44 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom
12.04.2011 (BGBl. I S. 619) wird, bezogen auf den
Bebauungsplan Nr. 277 „Viersener Straße/Mevissen-
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straße“ in Viersen-Dülken, auf Folgendes hingewie-
sen:

Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 GO kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO beim Zu-
standekommen dieser Satzung nach Ablauf eines
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, eine vorgeschrie-
bene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, die Sat-
zung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder der Form- oder Ver-
fahrensmangel ist gegenüber der Stadt Viersen vorher
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich, eine
nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des §
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung dieser Satzung schriftlich gegenüber der
Stadt Viersen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Vorstehendes gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeifüh-
ren, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht inner-
halb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.

Der Beschluss des Bebauungsplanes, Ort und Zeit
der Möglichkeit zur Einsichtnahme sowie die aufgrund
der GO und des BauGB erforderlichen Hinweise wer-
den hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Mit dieser Bekanntmachung wird der redaktionell er-
gänzte Bebauungsplan Nr. 277 „Viersener Straße/
Mevissenstraße“ in Viersen-Dülken gem. § 10 Abs. 3
BauGB bekanntgemacht und in Verbindung mit § 214
Abs. 4 BauGB rückwirkend zum 31.10.2008 in Kraft
gesetzt.

Viersen, den 26.05.2011

Der Bürgermeister
i. V.

gez.
C o r s t e n

Erster Beigeordneter

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 382
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Bekanntmachung
der Stadt Willich

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
und den dazugehörigen Anlagen der Stadt Willich für
die Haushaltsjahre 2011 und 2012 kann gem. § 80 (3)
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz
vom 21.12.2010 (GV. NRW. S. 688), ab dem
06.06.2011 für die Dauer des Beratungsverfahrens (bis
zur Ratssitzung am 21.07.2011) innerhalb der
Dienstzeiten
montags – freitags 08.30 – 12.30 Uhr
und
mittwochs 14.00 – 17.00 Uhr
im Schloss Neersen (Vorwerk I), Hauptstr. 6, Zimmer
101, eingesehen werden.

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung für die
Jahre 2011 und 2012 einschließlich Anlagen können
Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt Willich
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der
Auslegung Einwendungen erheben. Über diese
Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Willich in
öffentlicher Sitzung.

Einwendungen sind schriftlich oder mündlich zur
Niederschrift beim Bürgermeister in Willich, Hauptstr.
6 (Schloss Neersen) oder im Geschäftsbereich
Zentrale Finanzen (Vorwerk des Schlosses Neersen),
Zimmer 101, zu erheben.

Willich, den 20.05.2011

Stadt Willich
gez.

Heyes
Bürgermeister

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 384
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Bekanntmachung
der Stadt Willich

über die Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr.
22 N – Am Hüevel–

Der Planungsausschuss der Stadt Willich hat am
11.05.2011 gemäß §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) bekannt
gemacht am 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), in der
derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 3 Abs. 2
des Baugesetzbuches (BauGB) bekannt gemacht am
23. September 2004 (BGBl. I. S. 2414) in der derzeit
gültigen Fassung die Auslegung des Bebauungsplan-
entwurfes Nr. 22 N – Am Hüevel–   beschlossen.

Der Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Aufgrund dieses Beschlusses liegt der Bebauungs-
planentwurf mit Begründung, Umweltbericht gemäß
§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit

vom 10.06.2011 bis 12.07.2011

im Technischen Rathaus der Stadt Willich, Geschäfts-
bereich Stadtplanung, Rothweg 2 in 47877 Willich,
Zimmer 011 wie folgt zur Einsicht öffentlich aus:

Montags, dienstags und donnerstags
von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr,
mittwochs
von 07.30 Uhr bis 17.00 Uhr,
freitags
von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Während der Auslegungsfrist können gemäß § 3 Abs.
2 BauGB Stellungnahmen schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift bei der o. g. Dienststelle abgegeben
werden.
Über Stellungnahmen beschließt der Rat der Stadt
Willich.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Plan unberücksichtigt bleiben kön-
nen und, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung unzulässig ist, wenn mit ihm nur Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspä-
tet geltend gemacht wurden, aber hätten gelten ge-
macht werden können.

Folgende umweltbezogene Informationen sind zum
Bebauungsplan verfügbar:
-Umweltbericht

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll nicht
durchgeführt werden.

Willich, den 16.05.2011

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez.: Martina Stall
Techn. Beigeordnete

Der künftige Geltungsbereich des Bebauungsplan-
entwurfes Nr. 22 N – Am Hüevel–  ist aus dem nach-
folgend abgedruckten Kartenausschnitt ersichtlich.
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Abl. Krs. Vie. 2011, S. 385
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Bekanntmachung
Viersener Aktien-Baugesellschaft AG

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 387
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Bekanntmachung

der Haushaltssatzung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes St. Hubert in Kempen-
St. Hubert für das Geschäftsjahr 2011/2012

I. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. Dezember 1994 (GV NRW 1995 S. 2) hat die Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes St. Hubert in Kempen-St. Hubert am 18. Mai 2011
folgende Haushaltssatzung für das Geschäftsjahr 2011/2012 beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2011/2012 wird

in der Einnahme auf              17.970 €

in der Ausgabe auf                17.970 €

festgesetzt.

II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Geschäftsjahr 2011/2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan wird ab dem 01. Juni 2011 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus in
Kempen, Buttermarkt 1, Zimmer 119, verfügbar gehalten.

Kempen, den 19.05.2011

gez.
Rübo

Vorsitzender des
Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 388
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Bekanntmachung

der Jahresrechnung der Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes St. Hubert in Kempen-
St. Hubert für das Geschäftsjahr 2010/2011

I. Jahresrechnung

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Landesjagdgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 07. Dezember 1994 (GV NRW 1995 S. 2) hat die Genossenschaftsversammlung der
Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes St. Hubert in Kempen - St. Hubert am    18. Mai
2011 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die Genossenschaftsversammlung beschließt die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010/2011,
   die mit folgendem Ergebnis abschließt:

   a) Gesamteinnahmen 17.949,97 €
   b) Gesamtausgaben 17.804,03 €
   c) Gesamtbestand      145,94 €

       (zu übertragen in das Geschäftsjahr 2011/2012)

2. Dem Vorstand und der Kassenführung werden für das Geschäftsjahr 2010/2011 vorbehaltlose Entlastung
erteilt.

II. Bekanntmachung der Jahresrechnung

Die vorstehende Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010/2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Jahresrechnung mit dem Jagdpachtverteilungsplan und der Jagdpachtverteilungsliste 2010/2011 wird ab
dem 01. Juni 2011 zur Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus in Kempen, Buttermarkt 1,
Zimmer 119, verfügbar gehalten.

Kempen, den 19.05.2011

gez.
Rübo

Vorsitzender des
Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 389
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B e k a n n t m a c h u n g

Hiermit lade ich die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Kempen-Hüls zu einer öffent-
lichen Genossenschaftsversammlung ein.

Sie findet statt am 04. Juli 2011 um 20.00 Uhr in der Gaststätte Haus Bellen, Hülser Str. 252, 47906 Kempen.

TAGESORDNUNG:

 1. Mitteilungen und Anfragen

 2. Billigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 29. März 2007

 3. Geschäftsbericht für die Geschäftsjahre 2007/2008 bis 2010/2011

 4. Bericht über die Rechnungsprüfung für die Geschäftsjahre 2007/2008 bis 2010/2011

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und der Kassenführung für die
    Geschäftsjahre 2007/2008 bis 2010/2011

 6. Neuwahl des Jagdvorstandes
     a) Neuwahl des Jagdvorstehers und seines Vertreters
     b) Neuwahl von 2 Beisitzern und deren Vertreter

 7. Neuwahl der Kassenführung, Festsetzung der Vergütung

 8. Neuwahl des Geschäftsführers und seines Vertreters, Festsetzung der Vergütung

 9. Wahl von 2 Rechnungsprüfern und deren Vertretern

10. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Geschäftsjahre 2011/2012 bis 2014/2015

11. vorzeitige Verlängerung des Jagdpachtvertrages ab dem 01.04.2013

12. Verschiedenes

Ich weise darauf hin, dass nach den Bestimmungen der Satzung der Jagdgenossenschaft vom
12. März 1985

a) besondere Einladungen an die Jagdgenossen nicht ergehen,

b) die Jagdgenossenschaftsversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Jagd-
    genossen beschlussfähig ist,

c) jeder Jagdgenosse sich durch eine volljährige und geschäftsfähige Person unter Vorlage einer
    schriftlichen Vollmacht vertreten lassen kann. Der bevollmächtigte Vertreter darf höchstens drei
    Jagdgenossen vertreten.

Kempen, den 25. Mai 2011

gez.
Rübo

Vositzender des
Jagdvorstandes

Abl. Krs. Vie. 2011, S. 390
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